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Syngenta Foto-Wettbewerb 2010 
 
ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 

 
TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

 
Der Syngenta Fotowettbewerb 2010 steht sowohl Mitarbeitern von Syngenta als auch externen 
Teilnehmern weltweit offen. Die eingereichten Fotos werden jedoch getrennt bewertet und wir werden 
drei interne und drei externe Gewinner benennen. 
 
Am internen Fotowettbewerb kann jeder Voll- oder Teilzeitmitarbeiter teilnehmen, der zu diesem 
Zeitpunkt bei Syngenta beschäftigt ist. 
 
Der externe Fotowettbewerb steht Amateur- und Berufsfotografen auf der ganzen Welt offen. 
 
Die Teilnehmer müssen zum Einsendeschluss des Syngenta Fotowettbewerbs 2010 mindestens 18 
Jahre alt sein. 
 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 

 Fotos einreichen: Alle Beiträge müssen über die Website für den Syngenta Fotowettbewerb 
eingereicht werden (www.syngentaphoto.com unter „Submit your photo / Foto einreichen“). Das 
Einreichen per E-Mail oder im Papierformat ist nicht zulässig. 
 

 Format: Alle Fotos sind im jpg-Format mit einer Auflösung von mindestens 300 dpi (1.200 x 1.500 
Pixel) und einer maximalen Größe von 5 MB einzureichen. Sie können schwarz-weiß, farbig oder 
beides sein. 

 

 Anzahl der einzureichenden Fotos: Es können ein, zwei oder drei einzelne Fotos eingereicht 
werden. 

 

 Datum der Aufnahme: Die Fotos müssen nach dem 1. Januar 2009 aufgenommen worden sein. 
 

 Vorherige Verwendung: Die Fotos dürfen vorher nicht bei einem anderen Wettbewerb 
eingereicht oder anderweitig veröffentlicht worden sein. 

 

 Uneingeschränktes Eigentumsrecht: Jedes eingereichte Foto muss eine eigene Arbeit des 
jeweiligen Teilnehmers sein, ferner muss der Teilnehmer sämtliche Rechte an den Fotos besitzen, 
die er bei diesem Fotowettbewerb einreicht. Der Teilnehmer muss sicherstellen, dass aufgrund 
der kommerziellen Verwendung der Bilder durch Syngenta keine Rechtsansprüche geltend 
gemacht werden können. Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich, dass er der uneingeschränkte 
Eigentümer der eingereichten Bilder ist und dass er durch die Übermittelung der Fotos an 
Syngenta im Rahmen der Teilnahme an diesem Fotowettbewerb und durch die Erteilung einer 
Lizenz an Syngenta zur Verwendung der Bilder gemäß dieser allgemeinen 
Teilnahmebedingungen die Rechte Dritter nicht verletzt. 

 

 Erkennbare Personen: Für alle Beiträge muss eine unterzeichnete Modellfreigabe für jede auf 
den Fotos erkennbare Person eingereicht werden, die der Fotograf von den entsprechenden 
Personen einholen muss. Das Modellfreigabeformular ist zusammen mit dem Foto einzureichen 
und kann auf der Website für den Syngenta Fotowettbewerb heruntergeladen werden 
(www.syngentaphoto.com unter „Terms & Conditions / Allgemeine Teilnahmebedingungen“). Es 
muss ein Formular für jede einzelne abgebildete Person eingereicht werden. 
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 Lizenzrecht: Mit dem Einreichen ihrer Fotos erlauben alle Teilnehmer Syngenta, diese ohne 
zusätzliche Vergütung in elektronischer Form oder in Papierform für kommerzielle und nicht-
kommerzielle Zwecke (einschließlich Anzeigenwerbung, Werbeaktionen und andere Zwecke) zu 
nutzen. Syngenta erhält das einfache, weltweit unwiderrufliche Recht, die oben genannten Fotos 
kostenlos zu verwenden.  

 

 Schadloshaltung: Der Teilnehmer erklärt, dass er Syngenta gegen alle Rechtsansprüche Dritter 
aufgrund der Verletzung ihrer geltend gemachten Rechte an den veröffentlichten Fotos schadlos 
hält und dass er Syngenta sämtliche anfallende Kosten und Ausgaben erstatten wird 
(einschließlich aller Anwalts- und Gerichtskosten sowie aller Schadensersatzzahlungen und 
Bußgelder, die aufgrund der Veröffentlichung der eingereichten Fotos an Dritte fällig werden). 

 

 Gewinner: Die Gewinner stimmen zu, als solche im Internet bekannt gegeben zu werden und 
Informationen über ihre Person und ihr(e) Gewinnerfoto(s) bereitzustellen. 

 

 Annahme der allgemeinen Teilnahmebedingungen: Mit dem Einreichen eines Beitrags 
bestätigt der Teilnehmer automatisch, dass er alle Bedingungen und Regeln anerkennt. Die 
allgemeinen Bedingungen unterliegen dem materiellen Recht der Schweiz, mit Ausnahme der 
Grundsätze des Kollisionsrechts. Gerichtsstand ist Basel-Stadt, Schweiz. 

 

 Disqualifizierung: Beiträge, die gegen die Regeln verstoßen, werden disqualifiziert und nicht 
bewertet. 

 
 
EINSENDESCHLUSS 
 
Alle Beiträge müssen bis zum 20. Juni 2010 über die Website für den Syngenta Fotowettbewerb 
(www.syngentaphoto.com) eingereicht werden. 
 
 
BEWERTUNG UND PREISE 

 

 Kriterien: Die Beiträge werden auf der Grundlage folgender Kriterien bewertet: kreative 
Interpretation des Themas, Farbe und Komposition sowie Qualität und Technik. Der Teilnehmer 
erkennt die Entscheidung der Juroren als endgültig und verbindlich an. Diesbezügliche 
Korrespondenz wird nicht geführt. 
 

 Zeitlicher Ablauf: Die Gewinner werden im September 2010 benachrichtigt. Bitte kontaktieren 
Sie uns nicht per Telefon oder E-Mail, um den Status Ihrer Beiträge zu erfragen. Die 
Gewinnerfotos werden auf der Website von Syngenta veröffentlicht. 

 

 Preise: Der Syngenta Fotowettbewerb 2010 steht sowohl Mitarbeitern von Syngenta als auch 
externen Teilnehmern weltweit offen. Die eingereichten Fotos werden jedoch getrennt bewertet 
und wir werden drei interne und drei externe Gewinner benennen. Die Preise werden von Canon 
gesponsert. Die Gewinner erhalten für den Kauf von Canon-Produkten ihrer Wahl: 
 
1. Preis: 8.000 USD 
 
2. Preis: 5.000 USD 

 
3. Preis: 3.000 USD 
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